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Thema:

Festsetzung Höchstbetrag Kassenkredit für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Höchstbetrag des Kassenkredites
gemäß § 76 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) für die
Haushaltsjahre 2018 bis 2021 auf 4,0 Mio. € festzusetzen. 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 16.11.2017 FR-A
2 27.11.2017 HAU
3 07.12.2017 SVV
4

Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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 Begründung:

Gemäß § 76 Abs. 2 BbgKVerf ist der Höchstbetrag der Kassenkredite durch Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung festzulegen. Von einer Festsetzung in der
Haushaltssatzung wird daher abgesehen.

Mit Beschlussfassung zur DS 88/ 2012 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für die
Jahre 2013 bis 2017 festgesetzt mit einer jährlichen Senkung des Kassenkreditrahmens
um 500,0 T€. Für das Jahr 2017 beträgt der Höchstbetrag noch 4,5 Mio. €.

Mit der Beschlussfassung soll sichergestellt werden, dass zur Überbrückung von
vorübergehenden Liquiditätsengpässen aufgrund des verzögerten oder späteren Eingangs
von Deckungsmitteln kurzfristige Kredite aufgenommen werden können.

In den letzten Jahren war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. Die
Liquidität der Stadt war zu jedem Zeitpunkt gesichert. Nach gegenwärtiger Kassenlage
wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens auch in
absehbarer Zukunft nicht erforderlich ist.

Der Beschluss über die Höhe des Kassenkredites ist der Kommunalaufsichtsbehörde
anzuzeigen. 

Christina Bohrisch
Amtsleiterin

Abgestimmt mit:

       

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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